
 

Seite 1 von 3 
 

NDAV 
  Gültig ab 1. Januar 2025 
 

Pauschalpreisverzeichnis zu den Ergänzenden Bedingungen 
zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung im 
Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung) 

 

Gas-Netzanschlüsse bis 70 kW und bis zur Dimension DN 50 

A. Grundpauschalen für Herstellung und Inbetriebsetzung von Anschlüssen sowie Ändern von Anschlüssen in Dimension und/oder 

Trassenführung 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

74000 
Herstellung Gas-Einzelanschluss, komplett, 
Anschlusslänge bis einschl. 5 m* 

€/St 5.754,00 € 6.847,26 € 

74001 
Herstellung Gas-Einzelanschluss, komplett, 
Anschlusslänge über 5 m bis einschl. 10 m* 

€/St 6.388,00 € 7.601,72 € 

74002 
Herstellung Gas-Einzelanschluss, komplett, 
Anschlusslänge über 10 m bis einschl. 15 m* 

€/St 7.175,00 € 8.538,25 € 

74003 
Herstellung Gas-Einzelanschluss, komplett, 
Anschlusslänge über 15 m bis einschl. 20 m* 

€/St 8.173,00 € 9.725,87 € 

74004 
Herstellung Gas-Einzelanschluss, komplett, 
Anschlusslänge über 20 m bis einschI. 25 m* 

€/St 9.306,00 € 11.074,14 € 

 

B. Zu- und Abschläge für Grundpauschalen A für Herstellung und Inbetriebsetzung von Anschlüssen sowie Ändern von Anschlüssen in 

Dimension und/oder Trassenführung 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

74060 
Zulage je angefangenen Meter Mehrlänge der 
Anschlussleitung 

€/m 205,00 € 243,95 € 

 

C. Grundpauschalen für Inbetriebsetzung von Gasanlagen (Ziffer I.5, II.1 Ergänzende Bedingungen) 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

 Inbetriebsetzung Gasanlage €/St   178,00 €  211,82 € 
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D. Grundpauschalen für besondere Leistungen 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

61010 Bereitstellung Übergabe Impulsausgänge €/St 133,00 € 158,27 € 

61020 Wechsel Messeinrichtung auf Kundenwunsch €/St 152,00 € 180,88 € 

61030 Wiederplombierung eines Netzanschlusses €/St 38,00 € 45,22 € 

61040 Wiederinbetriebnahme nach Sperrung der Anlage €/St 152,00 € 180,88 € 

61050 Änderung der Dimensionsgröße (neue Messeinrichtung notwendig) €/St 152,00 € 180,88 € 

61060 
Vorübergehende Außerbetriebsetzung der Gasanlage mit 
Zählerausbau 

€/St 189,20 € 225,15 € 

74070 Abtrennung des Gasnetzanschlusses (vor dem Gebäude) €/St 1.400,00 € 1.666,00 € 

 Endgültige Stilllegung mit Rückbau  €/St Individuelle Angebotserstellung  

 

E. Abschläge für Eigenleistungen durch den Kunden 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

74090 
Abschlag Eigenleistung für Tiefbauarbeiten im privaten 
Bereich*** 

€/m 15,00 € 17,85 €  

74110 
Abschlag Eigenleistung für Herstellung eines 
Mauerdurchbruches 

€/St 13,00 € 15,47 €  

74020 
Abschlag Eigenleistung für Tiefbauarbeiten Montagegrube 
im privaten Bereich*** 

€/St 179,00 € 213,01 €  

 

F. Vergebliche Inbetriebsetzung (Ziffer II.1 Ergänzende Bedingungen) 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

 Vergebliche Inbetriebsetzung aufgrund Terminversäumnis €/St 106,00 € 126,14 € 
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G. Kostenerstattung für Zahlungsverzug. Einstellung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung (Ziffer VI. 

Ergänzende Bedingungen) 

Pos. Beschreibung Währung/Einheit Netto 
Brutto 

(19% MwSt.) 

 Mahnkosten €/St  2,50 €1 

 
Einstellung des Anschlusses/ der Anschlussnutzung nach § 
24 Abs. 1, 2 NDAV 

€/St  56,00 €1 

 
Einstellung des Anschlusses/ der Anschlussnutzung im 
Auftrag des Lieferanten nach § 24 Abs. 3 NDAV 

€/St 56,00 € 66,64 € 

 
Wiederherstellung des Anschlusses/ der Anschlussnutzung 
nach § 24 Abs. 5 NDAV 

€/St 112,00 € 133,28 € 

 Außerplanmäßige Zählerkontrolle €/St 53,00 € 63,07 € 

 

Die mit 1 gekennzeichneten Preise unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 

Alle Berechnungen von Pauschalen erfolgen je angefangenen laufenden Meter. 

 

* Messlänge gemessen ab Straßenachse bis Bauwerksaußenkante Einbindestelle 

*** Messlänge gemessen ab Grundstücksgrenze 

 

Für die Punkte C., D., F. und G. können neben den genannten Vergütungssätzen zu nachfolgenden Bedingungen Zuschläge erhoben 

werden: 

 

Servicezeiten Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr kein Zuschlag 

Außerhalb der Servicezeiten  Montag bis Freitag  ein Zuschlag von 25% 

Außerhalb der Servicezeiten  Wochenende und Feiertage ein Zuschlag von 100% 

 


